
Kommentare und Berichte 

Anatomie eines Berufsverbotes 

DOKUMENTE UND ANMERKUNGEN ZUR NICHTBERUFUNG VON 

WOLF-DIETER NA RR AN DIE JURISTISCHE FAKULTAT HANNOVER 

Entgegen dem Votum des zuständigen Wissenschaftsmtnlsters hat das nteder­

sächSISche SPDI FDP-Kabtnett die Berufung des Berliner Professors für Polit ik­
·wlSSenschaft Wolf-Dleter Narr auf etnen Lehrstuhl an der junsttschen Fakultiit 

Hannover abgelehnt. Dieser Entscheidung war etn Anhörungsverfahren über 
die Verfasssungstreue Narr's vorausgegangen. Das Protokoll dieser Anhörung 
und die Ihm zugrunde liegenden lvfitteilungen des NiedersächSIschen lnnen­
mtnlsters geben exemplansch Einblick tn die gegenwcirttge PraxIs der Einstel­

lungen In den öffentlichen Dienst. Die bel den Anmerkungen von Wolf-Dleter 
Narr und Stephan Leibfrted sollen die DiskuSSIon um die Möglichkeiten und 
Bedingungen ewer Gegenwehr voranbnngen. 

Red. 

1. PROTOKOLL DER ANHORUNG 
Hannover, den 12 . Februar 1975 

Anhörung 

Anwesend: 1. Prof. Dr. Narr 
2. [ ... ] 

3· [ ... ] 
4· [ ... ] 

Auf die fernmündliche Benachrichtigung vom 3. 2. 1975 erschien heu te Herr 
Prof. Narr aus Berlin 31, Landhausstr.9, zur Anhörung gemäß Ziff. 2.3 des 
Beschlusses des Nieders. Landesmtnistenums über die politIsche Betätigung von 

Angehöngen des öffentlichen Dienstes gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung (Nds. MBI S. 970). Es wurden Herrn Prof. Narr von den Anwe­
senden zu 2. und 3. die Verdachtsgründe eröffnet, die sich aus den bekannt 
gewordenen Tatsachen ergeben, wIe sie der MI In seinen Schreiben vom 

27 · 11. 1974 und 3. I. 1975 mitgeteilt hat. 
Herr Prof. Narr erklärte etngangs: 
" Ich möchte tn aller Form Protest gegen das Verfahren einlegen, nicht weil ich 
etwas zu ve rbergen hätte, sondern weil es mir der benannten freiheItlich demo­
kratischen Grundordnung nicht gemäß zu sein scheint. Ich unterZiehe mich dem 
Verfahren nur deshalb, speziell weil ich 

a) nichts zu verbergen habe und 
b) der Rechtswissenschaftlichen Fakultät keine Schwierigkeiten bereiten will. 
Besonders kritikwürdig an diesem Verfahren ist, daß es 
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[52 a) gegen eInen Landesbeamten des Landes Berlin geschieht, gegen den bis jetzt 
keInerlei Verfa hren eröffnet worden sind, und daß 
b) eIn Ruf des Kultusministeriums In Wiesbaden an mich ergangen ist, ohne 

daß irgendwelche Probleme diesbezüglich dabei auftauchten.« 
I. Prof. Narr wurde mItgeteilt, daß eine anläßlich seIner geplanten Beschäfti­
gung Innerhalb einer Studiengruppe für den Planungsstab des Bundeskanzler­
amts durchgeführte überprüfung folgende Tatsachenfeststellungen ergab : daß 
er Mitglied und Funktionär des Landeskuratoriums »Notstand der Demokra­
tIe « in Baden- Württemberg war, ferner Verbindung zur DFU und zur Oster­

marsch-Bewegung unterhielt, die SDS-Studentenzeitung »Marginarien-Neu« 
und die ab Mai 1969 erscheinende Zeitung »links « mit herausgab. Hieraus 
könnte der Schluß gezogen werden, daß er für OrgaOisationen tätig ist, deren 
Ziele durch KommuOlsten beeInflußt werden sowie von revolutionären, eine 

Umgestaltung der Gesellschaft in der Bundesrepublik anstrebenden Extremi­
sten bestlmmt werden. Zu diesem Vorwurf befragt, antwortete Prof. Narr: 

»Ich habe dazu zwei Bemerkungen zu machen: 
a) im Hinblick auf die behaupteten Tatsachen: Es Ist richtig, daß ich, wie die 
Gewerkschaften allgemein, gegen die Notstandsgesetze gearbeitet habe und bis 
zu ihrer Verabschiedung Im Bundestag 1968 gegen ihre Verabschiedung poli­
tisch eingetreten bin. Es Ist falsch, daß ich ein Funktionär einer auch wie Immer 

gearteten Organisation gewesen bin. Es ist richtig, daß ich Mitglieder der 
Ostermarsch-Bewegung sehr gut gekannt habe, daß ich auch als Student an der 
Atomkampf-Kampagne beteiligt war. Es Ist falsch, daß ich formelle Kontakte 
zur Ostermarsch-Bewegung, gar zur DFU, gehabt habe. Solche Kontakte haben 
meinerseItS nie bestanden. Es ist richtig, daß ich am BegInn des Erscheinens der 

Zeitschrtft " links « als Mitherausgeber dieser Zeitschrift fungierte. Es ist falsch, 

daß ich je Herausgeber der SOS-ZeltSchnft »Marginarien-Neu« gewesen bin, 
was schon deswegen schwierig gewesen wäre, weil Ich nie Mitglied des SDS war. 
Was 
b) die Schlußfolgerungen aus den, Wie Ich eben erwähnt habe, zum Teil 

falschen Tatsachenbehauptungen anbetrifft, so kann ich sie generell nur als 
schlicht entstellend bezeichnen. Ich habe nie in Organisationen oder Institu­
tionen mItgearbeItet, die wesentlich von Kommunisten beeinflußt gewesen 

wären. Ich habe immer eine wie immer geartete revolutionäre Umstürzung der 
Bundesrepublik Deutschland für schlicht unsInnig erachtet und sie deswegen 
logischerweise auch nie angestrebt. Ich habe auch nicht in irgendwelcher Weise 
als Mitglied entweder einer fünften Kolonne oder einer Gruppe nützlicher 
Idioten angehört. 

2. Prof. Narr wurde die Ablichtung des von ihm im April 1972 unterzeichneten 

Flugblattes vorgelegt, das zu einer Vietnam-DemonstratIOn in Berlin aufrief. 
Dazu äußerte Prof. Narr: 

"rch möchte zu dieser Resolution in vier Punkten ganz kurz Stellung 
nehmen: 

a) Es ist richtig, daß ich ein Gegner des von den USA gefü hrten Vietnam­
Krieges gewesen bin und, sofern der Krieg fortdauert, auch weiterhin bin. 
b) Was das Flugblatt, das ich mit unterzeichnet habe, anbelangt, so habe ich 
dasselbe nicht selbst formuliert und würde es deshalb sicherlich in einzelnen 

Punkten anders formuliert haben. 

c) Die Demonstration, zu der das Flugblatt aufrief, war eIne strikt fnedlich 
geplante und friedlich durchgeführte. An jeder Art von gewaltsamer Demon­
stration hätte ich nicht teilgenommen. 
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d) DIe Teilnahme verschIedener politischer GruppIerungen, mIt denen man in 

ihrer sonstigen Politik nicht übereinstimmt, Ist bei solchen DemonstratIonen 

prinzipiell nicht verhinderbar. Ihre Verhinderung würde sogar notwendiger­

weise Gewaltakte herautbeschwören und wäre politIsch IrratIOnal. 

3. Prof. Narr wurde mIt den in den »Hochschul politISchen Informatlonen« Nr. 

19/72 vom 13.10.1972 gegen ihn erhobenen Vorwürfen bekannt gemacht, er 

habe einen Aufruf »zur Solidarislerung mit ewigen Jungärzten, die unter dem 

Verdacht der illegalen Un terstü tzung von Mitgliedern der Baader- Mein hof­

Bande in Hamburg entlassen wurden« mit unterzeichnet. DIe Verfasser des 

Aufrufs sähen in der strafrechtlichen Verfolgung der beiden Jungärzte »einen 

Versuch der exekutiven Organe, politisch Unliebsame zu kriminalisieren «. 

Dazu sagt Prof. Narr: 

»a) Es erstaunt mich, daß Mitteilungen der »Hochschulpolitischen Informatio­

nen", die von einer eindeutig politIsch festgelegten OrganIsation herausgege­

ben werden, als Beleg für Tatsachenbehauptungen benutzt werden. Ich kann In 

diesem Zusammenhang nur generell unterstreichen, daß Informatlonen aus 

dem Bereich der »HPI« bestenfalls mIt äußerster Vorsicht zu genIeßen SInd. 

b) Der genaue ResolutIOnstext liegt typischerweise nIcht bei und ist mIr im 

Augenblick nIcht mehr erinnerlich, so daß ich mich nur auf Interpretatlonen der 

»HPI " , nIcht aber auf die von mir unterschriebene Resolution primär beziehen 
kann. 

c) Die generelle, seinerzeit in der Resolution vertretene Auffassung war es, daß 

der .liberale Rechtsstaat bis an die Grenzen seIner MöglichkeIten die Sorgfalts­

pflicht zu erfüllen habe. DIes gilt gerade Im Zusammenhang mIt Inhaftierten 
und deren ärztlicher und sozialer Betreuung. 

d) Die Solidarisierung mIt den Arzten bedeutete zunächst einen Protest gegen 

die kurzschlüssige Behauptung, diese Arzte hätten sich ihrerseits mIt der RAF 

solidarisiert. In keInem Fall bedeutete die SolidarISlerung mIt den Arzten, die 

unseres Erachtens seInerzeit ohne zureIchende überprüfung belangt worden 

sind, eine irgend wIe geartete Solidarislerung mit Konzepten und Aktionen der 

RAF. Letztere habe ich in jeder Hinsicht stets abgelehnt und nach meinem 

Vermögen politISch bekämpft. « 

4. Prof. Narr wurden die Mitteilungen der " HPI« vom 26. I. 1973 vorgelegt, 

in denen gegen ihn der Vorwurf erhoben wird, daß er mIt seinem Eintreten für 

eine DIskussion über die Hochschulgesetzgebung In Berlin auch »gegen den 

Widerstand von Dozenten und Studenten« als Vorsitzender eines Fachberelchs­

ra ts seme Kollegen zu einer Dienstpflichtverletzung aufgefordert und sich 

damit ausdrücklich auf die Seite kommunistischer und linksextremistischer Stö­

rer gestellt und als deren ausführende Organ betätigt habe. 

Dazu äußerte Prof. Narr: 

»Ich möchte dazu in drei Punkten Stellung nehmen: 

a) Ich möchte mich wiederum en tschieden gegen die Benutzung der »Hoch­
schulpolitischen Informationen« in Form von Als-ob-Tatsachen aussprechen. 

b) Als VorSItzender des Fachbereichs 15 bin Ich nach Maßgabe des Hochschul­

gesetzes gehalten, den ordnungsgemäßen Gang von Lehre und Forschung 

sicherzustellen. Ich habe seinerzeit die Kollegen gebeten, ihre Lehrveranstal­

tungen auszusetzen, weil nach meinem Ermessen ein solcher »ordnungsgemä­
ger Gang« nicht durchzusetzen gewesen wäre und weil die Kosten seiner 

Durchsetzung in keinem Fall dem möglichen Nutzen entsprochen hätten . 

Außerdem war es keinem der Kollegen verwehrt, eInmal seine Lehrveranstal­
tungen dennoch abzuhalten und zweitens seIne Vorlesungszeit dazu zu 

/53 
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154 benutzen mit den Studenten über die tatsächlichen zentralen Prüfungsprobleme 

zu diskutieren . 
c) Die Schlußfolgerungen, die die " Hochschulpolitischen Informationen« zie­

hen, SInd nicht nur falsch, sie SInd schlicht Infam. Hätte ich eine entsprechende 
Bitte den Kollegen nicht unterbreitet, wäre es nicht nur zu nicht verhinderbaren 
Gewaltaktionen In einzelnen Lehrveranstaltungen gekommen, sondern hätte es 
auch notwendigerweise falsche und nicht sachgemäße Solidarisierungseffekte 

ergeben. « 
5. Prof. Narr wurde gebeten, zu dem Vorwurf Stellung zu nehmen, daß die von 
ihm mit unterzeichnete und am 9. (. 1974 in der "Roten Fahne« Nr. 2 

veröffentlichte Resolution gegen ein Verbot des KSV dahingehend interpretiert 
werden konnte, daß er auch solche Organisationen unterstützte, die strafbare 
Handlungen als Mittel der Durchsetzung ihrer Politik ansehe. Diese Schlußfol­
gerung könnte daraus gezogen werden, daß es in der Resolution heißt, man 
wende sich " gegen alle Versuche ... , kommunistischen Orgamsationen und 
ihren Mitgliedern das grund gesetzlich verbürgerte Recht auf freie politische 
Betätigung, auf Meinungs-, Kritik-, Informations- und Versammlungsfreiheit 
zu entziehen, um SIe knmmaliSleren zu können .« Da das Wort kriminalisieren 

im ü blichen Sprachgebrauch bedeutet, »etwas als krimInell hinzustellen«, liegt 
die obengenannte Schlußfolgerung nahe. 
Dazu nahm Prof. Narr wie folgt Stellung : 
"Wie bel allen Resolutionen ist auch bei dieser der Zeitpunkt zu berücksichti­
gen, an dem sie verfaßt worden sind. Offensichtlich, dies hat sich in der 
Zwischenzeit herausgestellt, schließen sich nämlich Bundesregierung, alle Par­
teien und die Länder der Auffassung der Resolutionsunterzeichner an, daß es 

im Hinblick auf den KSV und ähnliche Organisationen primär um eine politi­
sche AuseInandersetzung geht, auch um einen politischen Kampf, daß also das 
Verbot allenfalls das letzte Mittel ist, zu dem im Rahmen dieser politischen 

Auseinandersetzung mit solchen Gruppen gegriffen werden sollte. Der vorher­
gehende Satz macht schon klar, daß demgemäß die Iiberal-rechtsstaatliche 

Auffassung, die die Resolutionsunterzeichner vertreten haben, zum Verbot nur 
als ultima ratio zu greifen, nichts, aber auch gar nichts mit einer politischen 
Solidarisierung, in diesem Fall mit dem KSV, zu tun hat noch gar mit den vom 
KSV vertretenen Instrumenten der gewaltsamen Auseinandersetzung. « 
Zusatzfrage: 

Sie haben eben selbst das politische Konzept des KSV als gewalttätig gekenn­

zeichnet. In der Resolution findet sich die politische Wertung, daß der "gegen 
Teile der studentischen Protestbewegung erhobene Vorwurf der Verfassungs­
wIdrigkelt ... mchts anderes (sei), als die verschärfte Fortsetzung des Antikom­

munismus der Adenauerzeit«. Bedeutet dieser Passus, daß Sie das soeben 

gekennzeichnete Konzept des KSV nicht für verfassungswidrig halten? 
Prof. Narr antwortete: 

»Ich habe einmal in meiner vorigen Einlassung von den Instrumenten des KSV 
geredet, die derselbe je nach politischer Opportunität als gewaltsame einzu­
setzen bereit ist. Dies lehne ich zu jedem Zeitpunkt ab. Der von Ihnen zitierte 
Passus aus der Resolution bezieht sich nicht besonders auf den KSV, sondern 

stellt eine Einschätzung der Verbotswirkung auf alle Gruppen dar, die im 
Augenblick nicht in den etablierten Parteien organisiert sind. Insofern muß 
jedes Verbot, und dem hat sich offensichtlich die Bundesregierung angeschlos­
sen, einer Gruppe nicht nur im Hinblick auf diese Gruppe beurteilt werden, 
sondern in seiner gesamtpolitischen Wirkung. Was die Frage der Verfassungs-
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widrigkeit anbetrifft, so steht es mIr zunächst nicht an, darüber vor einem 

Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zu befinden, seitdem die KPD als 
Partei anerkannt ist, deren Studentenverband der KSV ist. Nach memer Inter­

pretatIOn des Grundgesetzes und nach meiner Einschätzung von sozIaler 
DemokratIe (Art. 20) widerspricht 10 der Tat die Konzeption des KSV dem 

Grundgesetz. Ich bin dennoch gegen ein Verbot aus den oben angedeuteten 
Gründen .« 

Zusatzfrage : 

Die Verfasser der Resolution kennzeichnen die nach dem Mintsterpräsidenten­
Beschluß in Berlin durchgeführten Anhörungen von acht Bewerbern für das 

Lehramt durch den Berliner Schulsenator als " pol itIsche Verfolgung«. Zugleich 
stellen sie ein evtl . Verbot des KSV mIt diesen Maßnahmen auf eine Ebene. 

Bedeutet dies, daß Sie, der Sie diese ResolutIon mIt unterzeichnet haben, die 
Auffassung vertreten, ein im öffentlichen Dienst Beschäftigter dürfe gegen die 
im Grundgesetz festgelegten Kerngrundsätze, die vom Bundesverfassungsge­

richt als freiheitliche demokratische Grundordnung gekennzeichnet werden, 
agieren und halten Sie es für rechtswidrig, wenn gegen in dieser Art agierende 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Maßnahmen ergnffen werden? 
Prof. Narr erklärte: 

"Es geht wiederum darum, daß keine VorwärtsversIcherung der liberalen 
Grundordnung geleIstet WIrd, die möglicherweise durch Benutzung des 

Verbotsinstruments und ähnlicher Instrumente die Liberalität ihrer Ordnung 
selbst aufheben könnten. Entscheidend für Jedes Belangen eines Mitglieds des 

öffentlichen Dienstes oder anderer Personengru ppen Ist auch gemäß der Recht­
sprechung des Bundesverfassungsgerichts vielmehr der faktische Verstoß gegen 
das Grundgesetz und seine Ordnung. Selbstverständlich sind bei faktischem 

Verstoß Maßnahmen geboten. Ein liberaler Rechtsstaat darf um semer Existenz 
willen In der Regel keme Mittel benutzen, die nicht seinem Wesen konform 
s1Od. Eine Diskriminierung von Personen oder Gruppen, die zugelassenen, 

nicht verbotenen Parteien angehören und die sich faktisch keines Regelver­
stoßes schuldig gemacht haben, scheint deswegen unzulässig. « 
6. Zu der in den Unterlagen befindlichen FotokopIe der von ihm als Fachbe­
reichsvorsitzender unterzeichneten Beschlußvorlage für die Fachbereichsvoll­
versammlung am 6. 6. J 973 erklärte Prof. Narr folgendes: 

" Ich kann zunächst nicht sehen, wie diese Beschlußvorlage In irgendeiner Weise 
einen irgendwie gearteten Vorwurf begründen könnte. De facto diente d~ese 
Beschlußvorlage dazu, 10 einer erheblichen Konfliktsituation Im Rahmen des 
Fachbereichs und der Freien Universität so Stellung zu beziehen, daß eine 

vernünftige und friedliche Konfliktlösung möglich war. Dies ist dann auch 
erfolgt.« 
7. Prof. Narr wurde gebeten zu erläutern, welche Zielsetzung die von ihm 

unterzeichnete Erklärung aus dem Jahre J 973 verfolgte, indem die Verfasser 
dieser Erklärung ein von Ihnen apostrophiertes "System politischer Verfolgung 
der gesamten Linken« kritisierten und hierbei u. a. auch die Fahndungsaktion 
gegen die RAF sowie die strafrechtliche Verfolgung der Bonner Demonstranten 
gegen Thieu erwähnten. Insbesondere wurde er gebeten, den zuletzt angespro­

chenen Punkt zu erläutern, da aus der dort gewählten Formulierung geschlossen 
werden könne, daß er als Mitunterzeichner dieser Erklärung die gewaltsame 
Besetzung des Bonner Rathauses nicht als strafrechtlich relevant ansieht. 
Prof. Narr äußerte: 
"Allgemein ging es In dieser Erklärung darum, davor zu warnen, daß mit einem 
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Verbotsnetz auch und gerade oppositionelle Strömungen, die sich Im Kontext 
des Gru ndgesetzes verstehen, unmöglich gemacht werden. Jedes Verbot hat 
eine darüber hinausgehende Ausstrahlung, die gerade nach den zeitgeschichtli­
chen Erfahrungen vom Gesetzgeber bzw. Verbotsaussprecher im Sinne der 
Grundgesetzkonformität mit bedacht werden muß. Was die insbesondere her­

vorgehobenen Punkte angeht, so läih sich dazu knapp wie folgt Stellung 

nehmen: 
a) Es ging in der Resolution nicht darum, die Fahndung nach möglichen krimi­
nellen Tätern in Frage zu stellen, sondern es ging darum, die Art der Fahn­
dungsaktion , die einen Großteil der OHentlichkeit mit betraf, zu kritIsieren. 

Wiederum ist es zentral im Rahmen einer rechtsstaatlichen Gesetzesinterpreta­
tion, daß das Veriahren dem Gesetzesinhalt konform ist. Dies gilt auch für 

Verfolgungen, die im Hinblick auf mögliche Kriminelle selbstverständlich 
geboten sind. Die Erklärung wendet sIch also in diesem Punkt nicht gegen die 
rechtsstaatlich gebotene Verfolgung möglicher krimineller Täter, sondern 
gegen die nach Kenntnis derjenigen, die die Resolution unterschrieben haben, 
entfaltete Hysterie in der Offentlichkeit, die die Gefahr in sich barg, daß die 

rechtsstaatlich vorgeschriebenen Grenzen überschritten werden könnten. 
b) Die Resolution behauptet nicht, daß sie seinerzeitige Demonstration in 
Bonn nicht einen Gewaltakt dargestellt habe. Sie gibt aber zu bedenken, daß 
der Anlaß dieser Demonstration und ihr Ablauf bei einer Beurteilung und auch 
ggf. Verurteilung der Täter unabdingbar mit bedacht werden muß. Es war der 

Eindruck der Resolutionsunterzeichner, daß diese Elemente, nämlich Anlaß zur 
Demonstration und ihr Ablauf, nicht hinreichend berücksichtigt wurden und 
somit eine gewisse Einäugigkeit entstand. Im übrigen , um dies noch einmal zu 
betonen, scheinen mIr im Rahmen der Bundesrepublik Deutschland gewaltsame 
Demonstrationen generell kein demokratiekonformes Mittel zu sem, um politi­
sche Effekte zu erzielen .« 

Zusatzfrage : 
In der Erklärung findet sich die Formulierung, daß ein in bestimmter Weise 

gekennzeichnetes »System« " kein Recht (habe), die Linke der Gewalttätigkeit 
zu bezichtigen. « Wollen Sie als Mitunterzeichner dieser Erklärung damit sagen, 

daß die durch demokratische Wahlen legaliSierten Volksvertreter und die von 
ihr getragene Regierung nicht berechtigt sei, eine von extremen Lmksgruppie­
rungen angewandte Gewalt als solche zu kennzeichnen und entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen? 
Dazu äußerte Prof. Narr: 

»Die zuletzt von Ihnen angesprochene Annahme ist in der Resolution in 

keinem Fall enthalten. Es geht nicht darum, irgendwelchen linken Gruppen 

sozusagen einen Freifahrschein für Gewalt auszustellen. Worum es \\'iederum 

geht, ist die Ausgewogenheit der Beurteilung unter Einbezug der jeweiligen 
Anlässe vor Aktionen. Um es noch einmal zu sagen, es geht nicht darum, 

gewaltsame Aktionen mit dem ausgestreckten Finger auf andere zu rechtferti­
gen.« 

Zusatzfrage : 

In dem angesprochenen Passus der Erklärung ist da von die Rede, daß »das 
System ... Tausende, die an diesem System kaputtgehen, in Gefängnisse, Irren­

häuser und Erziehungsanstalten steckt.« Bedeutet diese Aussage, die im Zusam­
menhang mit den vorherigen Aussagen zur »politischen Verfolgung« zu sehen 

ist, daß nach Ihrer Meinung die staatlichen Instanzen in der Bundesrepublik 

Deutschland »Mißliebige«, Oppositionelle, etc. m Gefängnisse usw. steckt? 
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Prof. Narr: 
»Kurz gesagt: Nein. Bei dem von Ihnen herausgestellten Passus handelt es sich 

um eine objektive soziale Strukturaussage, mcht um eine Kennzeichnung der 

politischen Gegebenheiten und der politischen PraxIs In der Bundesrepublik 
Deutschland, die etwa Irgendwelche Verwandtschaft mit Praktiken des Faschis­
mus oder Stalinismus hätte. Kritik wird also geübt u. a. am herrschenden Straf­
vollzugssystem. an der Behandlung der sozial Schwachen, usw. Es wird nicht 
unterstellt, daß die politischen InstitutIOnen mißliebige Personen In Gefäng­

nisse steckten oder sozial benachteiligten.« 

8. Zu der In der » Roten Fahne « Nr. 35 vom 28 . 3. 1974 abgedruckten Prote­
sterklärung Westberliner Dozenten machte Prof. Narr folgende Ausführun­
gen: 

»Zunächst läßt sich feststellen, daß diese Protesterklärung, wie sie in der 

»Roten Fahne« abgedruckt worden Ist, nicht von mir unterzeichnet worden ist. 

Mein Name wird in dieser Protesterklärung deswegen in einem allerdings 
falschen Kontext erwähnt, weil einige Kollegen und ich den TU-Präsidenten 

Wittkowsky gegen den Vorwurf des Antisemitismus verteidigten. Die Erklä­
rung, die ich zusammen mit vier Kollegen unterzeichnet habe, erschien seiner­

zeit In der "Frankfurter Rundschau«. 
9. Zu dem auch von Prof. Narr unterzeichneten Aufruf, am Freitag, 

22. [[. [974 , eine öffentliche Veranstaltung unter dem Titel " Gibt es in West­
berlin Isolierhaft? « durchzuführen, erklärte er: " Zunächst steJJt diese Resulu­
tlOn nur das nachhaltige Verlangen nach Aufklärung im Hinblick auf die auch 
in der Presse (vgJ. »Abend« und »TagesspIegel«) berichtete Möglichkeit der 
Tatsache der Isolierhaft. Es schien mir unabdingbar, daß kein falscher Vorwurf 

im Hinblick auf rechtsstaatlich nicht zuläSSige Haftbedingungen in der Offent­
lichken zurückbleiben könnte. Die ResolutIOn ISt später, wie mir bekannt 
wurde, als Anzeige im »Tagessplegel« erschienen und hat gleichzeitig als 
Aufruf zu einer Veranstaltung des KB W gedient. Hiervon hatte ich keine 
Kenntnis. Ein Protest dagegen wäre aber später ohne Sinn gewesen. Außerdem 

wurde eine Resolution mit dem gleichen Wortlaut, aber einem Zusatz, nämlich 
»Freiheit für alle politischen Gefangenen «, Im Informationsdienst der Freien 
Universität abgedruckt. Von diesem Zusatz habe ich mich zusammen mit einem 

Kollegen des Akademischen Senats in einem Leserbrief an die FU-Information 
distanziert. « 
10. Zu dem Abdruck des Artikels »Allmacht der Bürokratie und Ohnmacht der 

Linken« In »SAK« Nr. 9/10 aus 1973 erklärte Prof. Narr: 
»Was den Ort der Publikation einer hochschulpolitischen Stellungnahme mei­
nerseits im Rahmen der publizistischen Aktivitäten des SAJ anbetrifft, so bin Ich 
selbst überrascht, diesen Artikel in deren PublikatIOnsorgan abgedruckt zu 
finden. Es bestanden meinerseltS keinerlei Verbindungen zu diesem »Arbeits­
Kollektiv«, so daß es sich hier allenfalls um eine »Raubdruck« handeln kann, 

Sicherlich aber nicht darum. daß ich sozusagen das Sprachrohr der SAJ gewesen 
wäre. Der Artikel selbst Ist eine Stellungenahme, die sich aus der Diskussion um 
die Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes erkl ärt und die diese Novel­
Iierung im Hinblick auf eine ganz bestimmte Position in der Reform zu inter­
pretieren versucht.« 
1 I. Am Schluß der Anhörung wurde Prof. Narr gebeten, zu den in dem 

Schreiben des MI vom 27. 1 r. 1974 enthaltenen Behauptungen Stellung zu 
nehmen, die jedoch nicht, wie die übrigen Punkte, durch gerrchtsverwertbare 
Erkenntnisse, die am 3. r. 1974 übersandt wurden, untermauert wurden: Hier-
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bei handelt es sich einmal um den Vorwurf einer eindeutigen Stellungnahme für 
linksradikale Studenten, die den Abbruch einer Lehrveranstaltung der Assi­
stenzprofessorin Gesine Schwan im April 1973 erzwangen; um die UnterzeIch­
nung einer ResolutIOn gegen die Ablehnung der Bewerberin für den öffentli­
chen DIenst Frau Sybille Plogstedt; um den Vorwurf von Kontakten zu der von 
der "KPD« gesteuerten »Roten Hilfe« sowie um seine Kandidatur auf der Liste 
der »Demokratischen Hochschule«, die von Anhängern der SEW sowie der 
ADS unterstützt wurde. Hierzu äußerte sIch Prof. Narr wie folgt: 
»a) Hinsichtlich der Auseinandersetzung um Frau Schwan: Mir ist unklar, auf 
welcher Information dieser Vorwurf beruht, der seinerseits in kerner Weise 
spezifiziert wird. Tatsächlich handelt es sich nach meinem Ennnern nicht um 
eine hochschul politische Kontroverse, sondern um die Frage der Scheinvergabe, 
konkret um die Frage, welche Voraussetzungen für den Inhalt eines Scheines 
von den Studenten erbracht werden müßten. Wenn ich mich recht erinnere, 
forderte Frau Schwan eine Abschlußklausur, während ein Teil der Studenten 
eine solche Klausur für nicht angemessen erachtete. In meiner Eigenschaft als 
Vorsitzender des FachbereIchs hatte ich mich mit dem "Fall« notwendigerweise 
zu befassen und versucht, zwischen den beiden Kontrahenten zu vermitteln. 
Dies mißlang; aufgrund der Lehrfreiheit, die den Lehrenden als Person 
zukommt, setzte sIch die Auffassung von Frau Schwan durch. Mit einer Stel­
lungnahme "für linksradikale Studenten« hat meine Vermittlungstätigkeit 
nich ts zu tun. 
b) (Fall Plogstedt): Die Frage der Einstellung von Frau Plogstedt ISt zwischen 
der Freien Universität und dem Senator für Wissenschaft und Kunst immer 
noch strittig und befindet sich in der Revision. Es handelt sich, sachlich gesehen, 
einmal nicht darum, daß Frau Plogstedt ins Beamtenverhältnis übernommen 
werden sollte, sondern nur darum, ob sie als Angestellte in ernem Forschungs­
projekt befristet tätig sein könne. Mit dem Präsidenten der FU weiß ich mIch 
einig, daß ich meine, daß eine solche befristete TätIgkeIt von Frau Plogstedt 
rechtsstaatlich zulässig ist und deshalb nicht verwehrt werden sollte. 
c) (Kontakte zur "Roten Hilfe«): Diese Information beruht offensichtlich auf 
einer Fehlanzeige. 
d) (Kandidatur auf der Liste der" Demokratischen Hochschule«): Es ist richtig, 
daß ich auf der Liste der "Demokratischen Hochschule« für das Konzil kandi­
diert habe. Es ist auch richtig, daß diese Liste von sehr verschiedenen, sIch 
"links« orientIerenden Organisationen unterstützt wurden. Die Kandidatur auf 
dieser Liste bedeutet aber weder eine Identität der hochschulpolitischen Auffas­
sungen der Gruppen, die sie unterstützten, noch gar eine allgemeine politische 
Gemeinsamkeit. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Liste kann auf keinen Fall 
von einem dominierenden Einfluß der SEW die Rede sem, gegen den Ich mich, 
falls ich gewählt worden wäre und falls er sich ergeben hätte, notfalls durch die 
Niederlegung des Mandats gewehrt hätte.« 
Am Schluß der Anhörung wurde Herrn Prof. Narr der Text der unter Ziff. 2.2. 

des Beschlusses des Landesministeriums vom 10. 7. 1972 enthaltenen Belehrung 
bekanntgegeben. Nach Kenntnisnahme dieser Belehrung erklärte er sich bereit, 
im Falle seiner Einstellung die dort vorgesehene Erklärung abzugeben. 
[ ... ] 

Es wurde vereinbart, daß ihm der Text der Protokollierung dieser Anhörung an 
seine Berliner Adresse übersandt wird und daß er diesen Text baldmöglichst 
genehmigen oder aber, falls erforderlich, mIt Zusatzerklärungen versehen 
zurücksenden würde. 
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Die anwesenden Beamten und Angestellten des Ministeriums für Wissenschaft 

und Kunst verpflichteten sich z ur vertraulichen Behandlung dieser Unterla­

gen. [Unterschriften] 

2 . AUSZUGE AUS DEN DER ANHORUNG ZU GRUNDE LIEGENDEN 

MITTEILUNGEN DES NIEDERSACHSISCHEN INNENMINISTERS AN 

DEN NIEDERSACHSISCHEN WISSENSCHAFTSMINISTER 

[ . .. ] Dr. Narr 1St stell vertretender Vorsitzender des Fachbereichs 15, politische 

Wissenschaften, sowie Mitglied des Fachbereichsrates und der Ausbildungskom­

mission, Gruppe der Hochschullehrer, an der Freien Universität Berlin. Er ist 

Anhänger der Neuen Linken. Diese Feststellung stützt sich auf Informationen 

aus dem Universitätsbereich und auf zahlreiche Flugblätter, Resolutionen und 

sonstIge Publikationen, die Dr. Narr mit unterzeichnet hat. 

Unter a nderem war er Im April 197 2 Mitunterzeichner eines vom in zwischen 

aufgelösten Vietnam- Komitee herausgegebenen Flugblattes, das zu einer 

Demonstration am 22 . April 19 7 2 aufrief. 

In den " Hochschulpolitischen In formationen« Nr. 19 vom 13. Oktober unter­

zeichnete er einen Aufruf zur Solidarisierung mit einigen Jung ärzten, die unter 

dem Verdacht der illegalen Unterstützung von Mitgliedern der Baader-Mein­

hof-Bande entlassen worden sind. 

In den »Hochschulpolitischen Informationen« Nr. 2 vom 26 Januar 197 5 wurde 

benchtet, daß Dr. Narr Sich in bezug auf den "Streik« an der Freien Universität 
auf die Seite der kommunistISchen und linksextremIstischen Störer stelle und 

sich als deren ausfü hrendes Organ betäti ge. 

In einer Auseinandersetzung, die Dr. Na rr mit der Assistenzprofessorin am 

Fachbereich 15, Gesine Schwan, im April 1973 hatte, bezog er eindeutig Stel­
lun g für linksradikale Studenten. Anlaß für die Auseinandersetz ung war eine 

von Frau Schwan abgebrochene Lehrveranstaltung. 

Ende 1973 und Im Januar 1974 sprach Dr. Narr Sich gegen das beabsichtigte 
Verbot des "Kommumstischen Studentenverbandes (KSV) aus und verlas auf 

einer KSV- Veranstaltung in der Freien Universität eine von ihm unterzeichnete 

ResolutIOn. Er erklärte sich außerdem solidarisch mit politisch disziplinierten 

Studenten und Dozenten und gehörte zu den Mitunterzeichnern einer Resolu­

tio n des " Komitees für politisch Verfolgte «, die sich gegen die Ablehnun g der 

Bewerbenn für den öffentlichen Dienst, Sybille Plogstedt, wendete. (Frau Plog­
stedt ist Funktionärin der »Gruppe Internationaler Marxisten« (GIM).) 

Dr. N arr unterhält Kontakt z u der von der " Kommunistischen Partei Deutsch­

lands « ( KPD) gesteuerten "Roten Hilfe« . 
Anläßlich der Konzilswahlen an der Freien Universität kandidierte Dr. N arr im 

Januar/ Februar 1974 für den Fachbereich 15 unter dem Kennwort »Demokrati­
sche Hochschule« (DH). Die DH ist eine Liste, die nach eigener Darstellung 

und aufgrund vorliegender Erkenntnisse von Anhängern der »SozIalistischen 

Einheitspartei West-Berlin« (SEW) und der »Aktionsgemeinschaft von Demo­

kraten und Sozialisten « (ADS) sowie An gehÖrIgen der Neuen Linken und 

»fortschrittlichen « OTV- und GEW-Mitgliedern gebildet und unterstützt wur­
de! ':· 

[ ... ] 

Anmerk ung der Redaktion: Als .. BeweISmitte l. tür d iese .. ErkenntOisse - wurden Narr In d er 
Anh ö run g fo lge nde Unterlagen In Fotokopie vorgelegt : 

159 
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160 I. Flugbl~tt zur Vietnam-Demonstration am 22. 4· 1972, 
2. z\\,el Auszüge aus .. H oc hsc hulpolitIsche Informationen .. N r. 19 :7 2 I'om I). 10. 197 2 und "r. 

217) vom 26. [. [97), 
). Auszug a us der .. Rot en Fa hne .. Nr. 2 vo m 9. I. t97 4 mit de r Reso lut[on gege n ein Ve rbot des 

KSV, 
4. Beschluilvorlage für die Fac hbereic hs-Vo llversa mmlun g vo m 6. 6. / 97), 
5· <lne Erklärung aus / 97) und Cl ne Protesrerklärung Wes t-Be rliner Doze nten ,"o m Ausust t 97 4, 
6. Aufruf zu einer UnterschriftsaktIon (Hungerst re ik BAADER-MEINHOF-Bande), 
7. Auszu g aus .. SAK .. N r. 91 10 aus 1973 - e in Artikel von Prof. NA RR über -Allmacht der Büro­

kratie und O hnmac ht de r LInkeIl - mit e iner Selbstdarste llun g der SA K. 

). ABLEHNUNGSBESCHEID DES NIEDERSÄCHSISCHEN WISSEN­
SCHAFTSMINISTERS 

Prof. Dr. Joist Grolle 
Niedersächsischer Minister 
für Wissenschaft und Kunst 
3 Hannover, den 6. März 1975 

[ ... ] 

[ ... ] 
Sehr geehrter Herr Professor Narr, 
aufgrund der mir von der Juristischen Fakultät der Technischen Unive rsität 
Hannover für die Besetzung des Lehrstuhls Politik vorgelegten Berufungsliste 
und nach Durchführung einer Anhörung gemäß Beschluß des Niedersächsi­
schen Landesministeriums über die politische Betätigung von Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes (Nds. MB!. i972 S. 970) habe ich Sie dem Kabinett zur 
Berufung auf den Lehrstuhl Politik vorgeschlagen. Ich muß Ihnen zu meinem 
Bedauern mitteilen, daß das Kabinett sich mcht in der Lage gesehen ha t, 
meinem Vorschlag zu folgen. Bestimmend für diese Entscheidung wa r nicht 
irgendein Zweifel an Ihrer Eignung und hervo rragenden Qualifikation für den 
zu besetzenden Lehrstuhl, vielmehr war ausschlaggebend das Interesse des 
Kabinetts an ~iner möglichst ausgewogenen Gesamtzusammensetzung der Juri­
stischen Fakultät. 

Mit freundlichem Gruß 
gez. Grolle 

4· VERLIERT DEN VERSTAND NICHT! - ANMERKUNGEN ZU EINEM 
VERHöR 

» Wer über gewIssen Dingen den Verstand meht verliert, 
hat keinen zu verlieren.« (Gotthold Ephralm Lessing) 

Der Abdruck des Protokolls einer Anhörung, dem ich mich zum Zwecke einer 
möglichen Berufung unterziehen mußte, darf nicht nackt erfolgen. Er bedarf 
des zusätzlichen Kommentars. Weniger deshalb, weil die Lektüre des bloßen 
Protokolls notwendig zu Mißverständnissen führen muß. Vielmehr bedarf es 
des Kommentars , weil die einzige augenblickliche Waffe gegen die in den 
letzten Jahren wieder beträchtlich verstärkte Kampagne gegen all die, die 
mcht die herrschende Meinung teilen, gegen die damit Hand in Hand ge­
hende weitere TransformatIOn des liberalen Rechtsstaats im systematischen 
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Erfahrungsaustausch der Betroffenen. in deren Zusammenschluß, im argumen­

tativ besplckten, orgamsatorisch gebündelten »Kampf um Verfassungsposi­

tlonen« besteht. 

Wenn ein solcher Erfahrungsaustausch, Organisation, und Kampf um Verfas­

sungsposItIOnen apostrophlcrt werden, muß man gl~lchzeltIg Wissen, daß alle 

drei miteinander gekoppelten sozialen Vorgänge realistisch und sozIOlogisch 

gesprochen das Unwahrscheinliche darsteJ1en. Wahrscheinlich wird nämlich 

nicht nur die Transformation des Rechtsstaats weitergehen. Dafür spricht die 

objektive Entwicklungstendenz voranschreitender, kostenreicher werdender 

negativer Vergesellschaftung. Wahrscheinlich erreicht auch der Versuch mit 

differenzierten, aber funktional eindeutigen Instrumenten Anpassung einerseits 

und Isolierung andererseits zu ~rzielen, wemgstens in der überwiegenden 

Mehrzahl der Fälle sem Ziel. 

Vom Sicheren Port der Hochschule aus, von der Position eines Beamten oder 

Fastbeamten oder eines anderen akademischen Berufes wurde bis In die jüngste 

Zeit von den Arbeitern Im Pnnzlp immer verlangt, in ökonomischen Krisensi­

tuationen zu erkennen, was es mit dem kapitalistischen System auf sich hat, Sich 

zusammenzurotten und diescs System zu bekämpfen. Man begriff kaum, daß 

das Krisennsiko individualisiert Wird. Der Arbeiter erfährt ~s als Gefahr des 

Arbeitsplatzverlustes, ja als tatsächliche Arbeitslosigkeit selber. Nun wird im 

akademischen Bereich selbst die Unsicherheit, mehr noch die Furchtsamkeit mit 

ihren Individualislerungs- und Isolierungsfolgen systematisch ihren Einzug 

nehmen. Diese Beobachtung geschieht selbstverständlich ohne jeden hämischen 

Beiklang. Allerdings schWingt der kritische Ton mit, daß man es auf der Linken 

in ihren verschiedenen Spielarten allzu lange versäumt hat, Sich mit den 

Prozessen und Bedingungen der Bewußtseins- und Verhaltensbildung auseinan­

derzusetzen. Die mcht begnffene, gedankenlos alibihaft verwandte Hegeische 

Differenzierung zwischen Bewußtsein »an sich« und Bewußtsein »für sich«, 

verstärkt durch einen zeitweise dominierenden, letztlich positivistISch-idealisti­

schen Ableitungsmarxismus, hat lange Zeit die Beschäftigung mit der Frage 

verstellt, was es bedeutet, Sich als SOZialist (und Demokrat) In kapitalistischer 

Gesellschaft durchzuhalten (Einige Ansätze hierzu Sind, um nur eine Angabe zu 

machen, vor Jahren von Michael Vester versucht worden, aJ lerdings in Theone 

und Praxis Ziemlich folgenlos geblieben). 

Betrachtet man das Instrumentarium, wie es allein Im Bildungssektor in den 

letzten Jahren angewandt wurde, ist mcht nur die Logik desselben, sondern 

erscheinen auch die Konsequenzen eindeutig. Es ist ja eine bekannte Tatsache, 

daß Prüfungs- und Karrieremuster auf Individualisierung angelegt sind und 

summa summarum auch unter den Linken z. T. notgedrungen, z. T. auch wohl 

verdrängt recht gut funktionierten. Nun kommt eine ganze Palette weiterer 

individualisierend-isolierender Maßnahmen hinzu. Der Nummerus Clausus, 

der nicht nur SOZial auswählt, sondern den bürgerlichen Leistungsbegriff gerade 

in seiner Kriterienloslgkeit habitualisiert. Dem vorverlagerten Berufssieb, Ja 

Berufsverbot mit dem Mittel der Zucht-qua-Bildungswahl folgt eme umversi­
täre Phase, die nicht nur durch neue Prüfungsschwellen ohne innere Struktur­

verbesserung riskanter gemacht wurde, sondern die bis in den Alltag einer 

Seminarsitzung hinein durch das Berufsproblem überschattet Ist. Der nchtJge 
Ruf der Universltätsreform nach größerer praktischer Relevanz der Ausbildung 

i. S. eines neu verstandenen Theone- und Praxis-Verhältnisses hat ein geradezu 

makabres Echo gefunden. Nicht nur werden die Studiengänge zunehmend von 

der herrschenden Praxisauffassung her getnmmt. Vielmehr ragt >die< Praxis in 
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einer doppelten Weise in den universitären Alltag hinein: emmal als perma­

nente politische Gesinnungs- und Bewährungsanforderung. Nur derjenige, der 
seinem ganzen Studienverhalten nach die Gewähr bietet, em nicht aufmüpfiger, 
den augenblicklichen Zustand akzeptierender Lehrer, Sozialarbeiter usw. zu 
sein, hat die begründete Chance, daß er sem Studium hinterher auch nutzen 
kann. Zweitens rächt sich die methodisch immer schon fahrläSSlge Fehlannahme 

der Bildungsökonomie und Bildungspolitik, technologische Entwicklung und 
Steigerung des allgemeinen Qualifikationsniveaus gingen mitemander kon­
form. Auf dem akademischen Berufsmarkt müssen an vielen Stellen Warte­

schlangen gebildet werden. Diese beiden Wirkungen möglicher versagter Praxis 
für die augenblicklich Studierenden kumulieren sich. Diese Argumente gelten 
auch für den Hochschulbereich und seinen Nachwuchs, ja sogar verschärft. Es 

versteht sich, daß die Lösung des überqualifikationsproblems nicht durch 
Beschneidung des Bildungszugangs erfolgen kann ; doch geht es in diesem 
Zusammenhang nur um die Feststellung, nicht um die diesbezügliche Analyse. 
Das letztlich auf ein Gesmnungs-, ein Lehr- und Lernverbot hinauslaufende 

Berufsverbot (Art. 5, Abs. 3 GG nicht nur wird somit dauernd materiell 
verletzt), bzw. die davor gelagerten Abwehrbastionen gegen die angebliche 
Verfassungsfeindlichkeit gewinnen erst vor dem Hintergrund des generellen 
Berufsmangels ihr volles Relief und ihre volle Bedeutung. 

Angesichts dieser repressiven Maßnahmen, die wie im Sektor der Industriear­
beit immer schon Krisen individualisieren und damit systemzuträglich lösen 
lassen, ist schwer zu sehen, daß das gewünschte Ergebnis nicht eintritt: 

generalisierte und generelle Verunsicherung; 
Furchtsamkeit und Mißtrauen; 
Flucht in die Sicherung der eigenen Existenz; 

- Anpassung hierzu und zwar vorwegnehmende oder doch chamäleonhaftes 

Verhalten solange, bis man eine Farbe selbst annimmt bzw. schlicht Opportu­
nist wird; 

- bei wenigen totales Ausflippen, ja terroristisches Agieren, was wiederum die 
weitere Repression wenn nicht gar fördert, so doch legitimiert. 

Obwohl also systematischer Erfahrungsaustausch und das heißt zugleich Orga­
nisation und Augenmaß bewahrender leidenschaftlicher Kampf um Verfas­

sungspositionen unwahrscheinlich sind, stellen sie zugleich die einzige Möglich­

keit dar. Die einzige Möglichkeit bilden sie sowohl im Hinblick auf die über­
windung angstvoller, fortlaufend Angst erzeugender Isolation. Diese wird 
schließlich zur strukturellen Angst übernatürlich verkrümmten Rückrats, die 
subjektiv gar nicht mehr bemerkt wird. Die einzige Möglichkeit bilden sie aber 

auch im Hinblick auf einen einigermaßen aussichtsreichen Abwehrkampf i. S. 

der beruflichen und der politischen Existenzsicherung. Denn im »Kampf um 

Verfassungspositionen« geht es zwar formell darum, bürgerliche Existenzrechte 

im Rahmen einer sich liberal behauptenden Gesellschaft zu sichern. Materiell 
geht es aber darum, die jeweilige DefiI1ltion der Verfassungswirklichkeit und 
ihre formalrechtlich stimmige Implementation zu bestreiten und zu bekämpfen, 

da letztere die Verfassung selbst zur Kreatur der augenblicklich Herrschenden 
degradieren will. An dieser Stelle findet der Kampf gegen das Interpretations­
monopol in Sachen Freiheitlich demokratischer Grundordnung seinen zentra­

len Angelpunkt. Wird doch die FdGO zum exekutlvisch beliebig füllbaren Inter­
pretamer.t der Verfassung, das schließlich die Real-Verfassung definiert. Inso­

weit nimmt die FdGO die Stelle des EntscheidungslegltimatOrs ein: wir haben 

- analog zu Carl Schmitt formuliert - einen FdGO-DezlsionJsmus und einen 
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dem entsprechenden Begriff des Politischen und demgemäß einen passenden 
Inneren Feind. Will man dieses InterpretatlOnsmonopol, das die Verfassung 
gleichsam kartellisiert, wenn nicht brechen, so doch in Frage stellen, so bedarf 

es der Waffe der auf dem Grundgesetz basierenden Kntik des die Verfassung 

beherrschenden FdGO-Kartelis ebenso wie der Kntik der Waffen, die dieses 

Kartell beansprucht. Die Waffe der Kntik und die Kritik der Waffen können 
aber nur eingesetzt und realisiert werden, wenn sie an realen Erfahrungen 
ansetzen und diese organisieren. Dieser Sachverhalt allein und ausschließlich ISt 

der Grund des Abdrucks des Protokolls und des notwendigen Kommentars. 

Protokoll und Kommentar blieben sinnlos, würden sie als intellektuell-politi­
sche Bonbons mehr oder minder süßen Geschmacks auf vereinzelten Zungen 
gelutscht: Wenn die ExistenzsIcherung mcht (wemgstens heute mcht) i. S. 

kruder phYSischer EXIstenzerhaltung, sondern I. S. beruflicher, intellektueller 
und politischer EXistenz auf der Tagesordnung steht, dann müssen Erfahrungen 
zusammenschießen, sich organisatorische Formen geben jenseits aller sonstigen 
Strategeme, dann kommt es darauf an jetzt und vorab Personen (Genossen) zu 
schützen und zu stützen. 

Der "Kampf um Verfassungspositionen« ist kein verfassungsrechtliches 

Abstraktum, obwohl die verfassungsrechtliche Argumentation durchaus zentral 

und bedeutsam ist, sondern ein personengebundener Kampf um Existenzmög­
lichkeiten. Die wenigen Anmerkungen, die ich im folgenden zum Protokoll 

beisteuern will, berühren dabei nur einige Aspekte. Sie gehen weder auf die 
eingangs berührte Transformation des Rechtsstaats und ihre Ursachen ein, 
obwohl diese Analyse eine wichtige Voraussetzung des Kampfs um Verfassungs­

positIonen darstellt. Die Anmerkungen behandeln auch nicht die Strategie eben 
dieses Kampfes. Die Anmerkungen berühren nur eine der Vorbedingungen: 
Erfahrung; nicht individuell versteckte, prüde verstellte, sondern politisch 
genutzte, nutzbare. I 

I. Zur Struktur der Fragen: 
Die Fragen, auf die man gefaßt sein muß, zielen auf eine GesInnungs-, mcht auf 

eine Handlungs- und Verhaltensprobe auch dort, wo sie Sich scheinbar auf letz­
tere beziehen. 
Die Reichweite der Fragen ist groß. Man muß damit rechnen, daß die "harm­
losesten« Aktivitäten und Mitgliedschaften aufgegriffen und abgeklopft wer­
den. Insoweit muß man generell auf jede "überraschung« gefaßt sein (s. im 
Protokoll etwa die SemInarscheinfrage in Sachen G. Schwan-Seminar). 
Die Intensität der Fragen verwandelt dieses formell als Anhörung bezeichnete 

Verfahren zuweilen zum Verhör ("die Szene Wird zum Tribunal«). Es gibt 
Fragen, die geradezu eine vorfixIerte Antwort verlangen (s. im Protokoll z. B. 
die Fragen im Hinblick auf die Grundgesetzkonformität des KSV). 
2. Zur Struktur der Antworten: 

Obwohl Gesinnungsfragen gegründet auf die herrschende Interpretation der 
FdGO oft mcht grundgesetzlich festmachbar sind (auch die beiden Bundesver­

fassungsgerichtsurteile von 1952 und 1956, auf die man sich angeblich bezieht, 
verblassen in der herrschenden Interpretation), empfiehlt es sich, diese Fragen 
i. S. eines eindeutigen und offenSiven Grundgesetzverständmsses zu beantwor­
ten. Zuweilen ISt sicherlich auch die Haltung: "Ich heiße Hase und weiß von 

I VgJ. auch W.-D. Narr, Anhörung, In: Kursbuch JUni 1975. Dort werden die psychischen Konflikte 
und VerarbeItungsformen desJenIgen, der einer Anhörung ausgesetzt Ist, genauer d:ugestellt, als es 
In diesem Beitrag möglich 1St. 
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nichts« angebracht. Doch sollte man in der Regel nicht harmlos gemeInte 
Fragen auch nicht zu harmlos auffassen bzw. In der Awtüde dessen, der keIn 
Wässerchen trüben kann, beantworten. 
Die in der tendenzIell totalen Interpretation des Verfassungsschutzes, die 
diesen Schutz immer mehr ohne Verfassung läßt, begründete ReIchweite der 
Fragen Iäl~t sich nur differenziert angehen. Der politische »Anernachwels« 
macht bekanntlich vor dem Pnvatleben - weder vor der DKP-Großmutter noch 
der Wohngemeinschaft oder der Urlaubsgestaltung - keinen Halt. Hier besteht 
das zusätzliche Problem, daß man nicht weiß, über weiche Informationen die 
Befragenden verfügen, Informationen, die eine Rolle spielen können und 
dennoch nicht direkt verwandt werden dürfen wie Telefonabhörungen u. ä. Es 
empfiehlt sich hier, nicht falscherweise Rumpelstilzchen zu spielen: »ach wie 
gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß.« Freilich sollte man sich 
auch präzise an die Fragen halten und nicht mehr InformatIOnen geben, als 
unbedingt erforderlich ist. Viele Anhörungen dienen durchaus noch der Infor­
mationsgewinnung. Dazu sollte man sich nicht benützen lassen und auf 
abstrakte Fragen abstrakte Antworten geben. DIe oft verhörartIge Situation ist 
kaum durch die Art der Antworten aufzuheben. Der Fragestachel muß hier 
korrekterweise abgebogen oder besser abgebrochen werden. Dies geschieht 
dadurch, daß der jeweilige zeitliche und funktionale Kontext eIner bestimmten 
Handlung (Mitgliedschaft u. ä.) herausgestellt wIrd. An dieser Stelle ist dann 
nicht der Fragende sondern der Befragte InterpretatIOnsmonopolist. Diese 
historische überlegenheit gilt es zu nutzen, gegen die punktualistIsche Tatsa­
chenklauberei der Verfassungsschützer und ihrer fragenden Nachfolger. 
Generell ist es bei den Antworten darum zu tun, sich In keInem Fall in eine 
halb legale, gar illegale Position und Argumentation abdrängen zu lassen. 
Deswegen bedarf es einer nicht taktisch angesetzten strategischen Grundgesetz­
offensive der ArgumentatIon. Ebensowenig wie man eine verbale FdGO-IlIega­
lisierung mit ihren nicht verbalen Folgen zulassen darf, ebensowenig darf man 
sich sowohl aus taktischen wie aus strategischen Gründen zu einer über­
identifikation mit dem FdGO-überich verleiten lassen. 
3. Zur Art der möglichen Vorbereitung: 
a) Die erste Vorbereitung liegt darin, daß man nicht aus Ängstlichkeit sondern 
aus reflektierter politischer Rationalität Äußerungen und Handlungen unter­
läßt, die nichts erbringen außer wortradikale Phrasen und Selbstbestätigung 
linker (sich links fühlender) Gruppen und Individuen (»der Jargon 1st es, der 
uns stark macht«). Es ist auch an der Zeit, den seltsamen LegitimationsZIrkel zu 
durchbrechen, der schon terminologisch in manchen linken Kreisen herrscht, 
ihre Tabus und verbalen Heiligtümer. Hierzu zählen auch zahlreiche Flugblatt­
aktionen und Unterschriitskampagnen ebenso wie Kampagnen, die mit dem 
Proletariat (dem »Volk«) buhlen, ohne auch nur je die materiellen und psychi­
schen Bedingungen desselben verstanden zu haben. Politisch reflektierte Ratio­
nalität auch im alltäglichen Handeln im Beruf und außerhalb ist unabdingbar. 
Die Reflexion politisch-persönlicher Kosten und Nutzen jeder Aktion vorab 
dringend erforderlich. Allerdings besteht auch die umgekehrte Gefahr. Num­
merus Clausus und Berufsverbot werfen zuweilen schon einen so starken Schat­
ten, daß viele sich schon gar nichts mehr zu sagen und bald auch nicht einmal 
mehr zu denken trauen. Das ist verständlich, aber individuell und politisch falsch. 
Man darf sich jetzt nicht einschüchtern und kopfscheu machen lassen. Sonst 
wird auch der verfassungswirkliche Spielraum immer geringer. 
b) Wenn man zu einem Hearing oder einem ähnlichen Verfahren eingeladen 
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bzw. eInem solchen ausgesetzt Ist, gilt es dieses vorab (und hInterher) mit ande­

ren, gegebenenfalls der Gruppe, in der man organisiert Ist, zu besprechen. Die 

Individualisierung ISt von Anfang ::In In ihrer totalen Wirkung zu konterkarie­

ren, obwohl sie nicht ganz auizuheben 1St. Augerdem mug man sich je nach 

persönlicher und politischer Situation von vornhereIn rechtlich beraten und 

begleiten lassen . Solche rechtliche Beratung und Verteidigung stellt keinen 

Michael-Kohlhaas-Akt dar, sondern sie Ist um der eigenen Identität willen und 

um des kollektiv-politischen Widerstandes notwendig. 

e) Die Intellektuell-polittsche Vorbereitung auf die Situation als eIner mögli­

chen ist für alle 7.U fordern. Diese Aufforderung gilt nicht i. S. eines furchtsamen 

und/ oder strammen Allzeit-Beren-Sems wohl aber i. S. dessen, daß man sich 

über die Möglichkeit Im Klaren iSt und Sich psychisch und politische sozusagen 

nicht kalt erwischen läßt. 
d) Generell müssen für Sozialisten (Demokraten) die Themata von Recht, 

Rechtsstaat, rechtsstaatlichem Verhalten Wieder so zentral werden wie dies im 

Verlauf der Geschichte der Arbeiterbewegung positiv und negativ immer 

wieder der Fall gewesen ISt (vgl. als em Beispiel die symptomatische Argumen­

tation in Ernst Fraenkel: Zur Soziologie der Klassenjustiz, hierbei ist zu vermei­

den, dag man verfassungspolitische Argumentationen anders als politisch 
defensiv versteht). Hierher gehört nicht nur eine unmißverständliche Klarheit 

darüber, was Kampf um VerfassungspoSItionen Jeweils bedeutet und daß 

derselbe auch vor allem in den jeweiligen Berufsbereichen geführt wird, 

sondern hierher gehört auch, daß man sich systematisch auf em Leben in der 

kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Politik präpariert: angefangen von der 

KenntniS des Grundgesetzes, der Prozeß- und Rechtssprechungskenntnis bis hin 

zu den persönlich-politischen Verhaltensanforderungen. Im Gegensatz zu der 

Auffassung des ehemaligen Innenmmisters Höcherl gehört das Grundgesetz 

unter jedes Linken Arm. 

e) Der zuletzt genannte Punkt muß direkte Folgen im Hinblick auf die Lehre 

und das Lernen haben, soweit darüber mitbestimmt werden kann. Es geht nicht 

nur generell darum, die Kritische Universität (die Kritische Schule usw.) im 

Rahmen der bestehenden Institutionen bis hin zur Wahl der Terminologie und 

des Bezugs auf die Prüfungsordnung zu realiSieren (letzteres ISt zum großen 

Teil auch bitterer Zwang, dem viele deshalb passiv ausgesetzt Sind, weil sie 

zWischen Anpassung oder frontalem Widerstand nicht hindurchfinden, weil sie 

der simplifizierte Kampf gegen die bürgerliche Wissenschaft argumentativ 

stumpf gemacht hat). Vielmehr geht es auch darum, gerade das Grundgesetz 

und Rechtsstaatsverständnis i. S. des Kampfs um Verfassungspositionen zu ver­

breitern und in der histonschen Situation zu vertiefen (man hat zuweilen den 

Eindruck, als herrsche bei Jüngeren die Meinung vor, in den 50er und 60er 

Jahren habe es keine politischen Berufsverbote gegeben usw.). Bezogen auf die 

Fachdisziplinen wird es notwendig sein, die politische ökonomie und ihre 

Kritik verstärkt durch die politische Soziologie nicht zuletzt m Form der 

Rechts-(nicht gleich der Richter-)-SozlOlogie zu ergänzen. 

d) Daß es notwendig ist, Erfahrungen zu organisieren, Erfahrungstransfer her­

zustellen, ist das Grundthema dieser Bemerkungen (vgl. nochmals die zusätzli­

chen Ausführungen im Juni-Kursbuch). Diese Organisierung muß sowohl in den 

etnzelnen Berufsbereichen und ortsspezifisch erfolgen wie auch auf über örtli­

cher Ebene. Zentral ist, daß diese Organisierung nicht zirkelhaft geschieht oder 

in Form der larmoyanten Organisation der Gefeuerten. Der Kampf um Verfas­
sungspositionen stellt nicht nur nicht das alleinige Problem des Im Bildungs-
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166 sektor Tätigen dar, noch bildet er ein Monpol der Linken. Vielmehr gehören 
Liberale. die nicht nur reformgetünchte und reformenttäuschte Konservative 
sind, unabdingbar dazu. Sie gehören zu solcher OrganisatIon nIcht in dem 

Sinne, daß man sich ihrer eben notgedrungen bedient, sondern im Sinne der 
realen GemelOsamkelt der Sicherung verfassungsgemäßer Existenzbedingun­
gen. Daß 10 Zukunft auch im Bildungsbereich Kassen und Konten geführt 
werden müssen, um eine Umverteilung des politischen Risikos unter den poten­
tiell und tatsächlich Betroffenen vornehmen zu können, versteht sich. Die Art 

und Weise der Organisation ist in anderen Zusammenhängen weiter zu erör­

tern. 
Daß dieser Kommentar fast mehr als Aufruf geraten ist, mag Genre- und 
Gattungskennern mißfallen. Das Lessingssche Motto meint aber nicht. daß man 
sich des Verstandes begeben bzw. denselben auf >a kademische< Aufsätze 
beschränken solle. Im Gegenteil: werde radikal- und leidenschaftlich - im 

eigenen und kollektiven Verstandesgebrauch, d. h. zumal: denke auch strate­
gisch. Insoweit ist die klassische Aufklärung, die in Deutschland nie auch nur 
marginal politisch zur Geltung kam, allemal und immer noch die nicht einge­
löste Voraussetzung von Demokratie und Sozialismus. 

Wolf-Dteter Narr 

5. DIE FREUNDE DER VERFASSUNG UND DIE AUSZEHRUNG DER 
GRUNDRECHTE DURCH DIESELBEN 

Bisher ISt es selten gelungen, die sich andeutende Praxis der Erzwingung poli­
tisch-konformen Verhaltens durch die Gestaltung des Einstellungsverfahrens 

der Bewerber für den öffentlichen Dienst so transparent zu machen, daß nicht 
nur von den mehr oder weniger streitigen Aussagen des Bewerbers über den 

Inhalt dieses Verfahrens ausgegangen werden konnte. Demgegenüber kann im 
Fall Narr die Anatomie eines »Berufsverbots« 1 von unstreitigen Materialien 

ausgehen. Die Bedeutung der Entscheidung des niedersächsischen Kabinetts 10 

Sachen Wolf-Dieter Narr (und Dieter Hart)2 wird deutlich, wenn bei der 
Lektüre der Dokumentation folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden: 
1. Zwischen die ,Freunde( und die »Feinde« (im engeren Sinne) der Verfassung 

1 Vgl. zu diesem Begriff und eInIgen der ihm gegenüber zu machenden Vorbehalte: Klaus Groth. 
Berufsverbote - FunktIon und Gegenwehr, In: Krltlsche JUStiZ 2/1974, S. I I 1'1)4, hIer: S. 112, FN 
1 [. 

2 Vgl. zu den PressereaktIonen folgende Artikel: Frankfurter Rundschau (" Votum gegen Wolf­
Dieter Narr. Unruhe an der TH Hannover über KabInettsentscheIdung.) vom 10.}. 75; 
Kommentar In der Frankfurter Rundschau ( .. Ablehnung des SPD- Professors löst Betroifenhelt aus. 
Wissenschaftler und Politiker : " FreIe Wissenschaft 1St gdährdet. wenn politISche Verdächtigungen 
ausreIchen. ) vom 14.}. 1975; Krttlsches Tagebuch, WDR vom 14'}' 1975 (Kommentar von 
Chus :-'lenzel); Hann. Allg. Ztg . (.CDU fragt nach den Professoren Narr und Hart.) vom 
18. }. 1975 und ( .. Proteste wegen Nichtberuiung. Narr kündigt Muslerprozel\ gegen LandesregIe­
rung an.) vom 20. }. 1975; Bin. TagesspIegel (" Kontroverse um Ablehnung des FU- Politologen 
Prof. Narr«) vom 2O.}. 1975; SchneIder, Hans Peter: Falsch verstandener Proporz. An der 
UnIverSItät Hannover wurden zweI SPD-Dozenten abgelehnt, In: Vorwärts vom 20.}. 75; \Velt 
( .. Die Ablehnung des Politologen Narr In Hannover führt zu Querelen In der SPD. Ehmke und 
Oertzen VISIeren Kube! an«) vom 25. }. 1975; Stern (" NarreteI an der LeIne. Hannover SPD/ FDP­
KabInett lehnt eInen Professor ab. weil er gegen Notstandsgesetze protestIert hat«) vom 
26.}. 1975; Hochschulpolittsche Informationen 6/1975 ("Professor Narr, WIeder eInmal mcht 
berufen. versucht SICh gegenüber eIner HPI-Meldung zu rechtfertIgen. Die HPI stehen nach wIe vor 
zu ihren angeblich .direkt WIderlegbaren Tatsachenbehauptungen«) S. 6; Tagessp,egel ( .. Was 
Behörden an der Veriassungstreue zweifeln läßt. Berliner Politologe wurde Untersuchung unter· 
zogen - Berufung nach Hannover gescheItert.) vom 5· 4· 1975· 
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- so das vervollständigte Begriffspaar der bisherIgen Juristischen Diskussion um 

die »freihettlich-demokr:.1tische Grundordnung« - schiebt sIch als weiteres 

Beurteilungskntenum die zusätzliche DimensIOn einer allgemein politischen 

Feindschaft). Somit löst SIch der > VerfassungsfeInd< In das auf, was ohnehin 

nur mit dieser Schmitt'schen Terminologie gemeint sein kann: konkrete, politi­

sche Gegnerschaft gegenüber solchen Personen, die auf eine Veränderung des 

status quo der BesItzstände aus sind. 4 Die Einstellung Narrs in Niedersachsen 

wurde nicht nur deshalb verweigert, weil verfassungsrechtliche Bedenken 

bestanden (wIe sich aus den Mitteilungen des Berliner Innensenators, der Proto­

kollierung und den Umständen unschwer interpolieren läßt), sondern vor allem 

deshalb , weil >allgemein politIsche< Bedenken zur Grundlage der Entscheidung 

gemacht wurden (eingekleidet in die »ausgewogene Gesamtzusammenset­

zung«). Das ohnehin schon in die - hier gratis bestätigteS - »Eignung« des Arti­

kels 3 3 Abs. 2 Grundgesetz von der h. M. hineingelegte politische Selektionskri­

tenum wurde damit praktisch inS Grenzenlose ausgeweitet. Insofern hat die 

Sanktionierung von poEtIsch nIcht konformem Verhalten eine neue Stufe 

erreicht. 

Ir. Das Protokoll der Anhörung zeIgt, daß als Beleg für >verfassungsfeindliches< 

Verhalten grundsätzlich Jede Form von politIscher Betätigung verwendet wird, 

die in einem politischen Spektrum liegt, das bis in die Mitte der sozialdemokra­
tischen ParteI hineinreIcht und Verhaltensweisen wie die Kritik an der Wieder­

aufrüstung, den Notstandsgesetzen, dem Vietnamkrieg usf. umfaßt. 

Die Stellungnahme des Berliner Innensenators ergibt, daß die »Feind«-Beob­

achtung eine dem Begriff angemessene, konkret-politische ist, die sich auf jede 
Form politisch abweichenden Verhaltens bezieht und nicht nur auf solches 

Verhalten, das nach feststehenden Gesichtspunkten verfassungswidrige Quali­

tät hat. Entsprechend dürfte ein ganzer bürokratIScher Apparat nicht so sehr 

auf dem Verfassungs- denn auf dem Regime- bzw. Staatsschutz aufgebaut sein. 

Die Aktenauszüge ergeben, daß diese Art der Beobachtung ganz bürokratie­

gemäß vornehmlich auf schriftliche Äußerungen orientiert ist und insoweit das 

ganze Spektrum politisch-kritIscher PublikatIOnen ausgewertet WIrd. 

II1. Der Fall zeigt, daß die Informationssammlung wie auch das Anhörungsver­

fahren eIne Struktur hat, die eIn Glaubwürdigkeltsge/älle von »rechts« nach 

»links« und ein Inkrzmzmerungsge/älle von »links« nach .. links« hat. 

, D,e Auflösung etnes Institutes zum Schutze der rechtsstaatlichen Verfassung Im Arsenal der [nstru· 
mente für etne konkrete. politISche BeSItzstandwahrung spiegelt Sich Wieder tn der Ambivalenz der 
behördlichen Verfahren gegenüber Wolf·Dieter Narr-
EinerseItS Wird er so behandelt, als stehe sei ne Vedassungstreue nrcht In Zweifel: Böte er nicht 
Gewähr, JederZeit für die freiheltlich·demokratlsche Grundordnung einzutreten, hätte 
a) das Land Berlin gem. § 9 Abs. I Nr. 2 usL BerlLBG schon etn Disziplinarverfahren gegen ihn 
eInleiten müssen; 
b) das Land 1"iedersachsen, ,"ertreten durch den KultusmtnlSter, ihm nicht seIne" Eignung« bestä· 
tlgen dürfen, da nach der h. A. "Eignung« Im Sinne von Art. )) Abs. 1 GG die Verfassungstreue 
notwendig un sc hließt. 
AndererseHS dürfen, wenn alles rechtens zugehen soll, "Nebenakten«, wIe SIe über Narr 10 Berlin 
geführt wurden, dem 10 allen Beamtengesetzen enthaltenen Grundsatz der Vollständigkeit und 
Einheitlichkeit der Personalakte (vgl. § 56 BRRG und die entsprechenden landesrechrlichen Rege­
lungen, WIe z. B. § 56 Berll.BG) fol!;end, nur In der Zuständigke>t des Verfas sungsschutzes und 
damit nicht ohne konrete und anhaltende Verdachtsmomente hinsIchtlich emer verfassungsfeIndli­
chen BetätIgung geführt werden . 

• Auch die politISchen Aussagen Sind InZWischen weitgehend von angeblich verfassungsrechtlichen 
Standards entschlackt. 50 begründen die Länder Baden-Württemberg und Bayern ihr DrIngen auf 
eme BeschleunIgung der Behandlung der Gesetzentwürfe zur Vertassungstreue Im öffentlichen 
Dienst damit. daß Jedes weItere Zögern .all diejenIgen ermutIgen (müsse), die die Anderung 
unserer 5taats- und Gesellschaftsordnung zum Ziele haben. (vgl. FAZ und 5Z v. 27· ). 1975). 
Vgl. d,s Schreiben des n>edersächslSchen Kultusmln"ters ,"'om 6. ). 1975 , ab);edruckt oben S. 160 
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/68 r. Jede Behauptung und /v/eznung von rechts (hier: der Notgemeinschaft für 
eine freie Universität - eine primär auf Besitzstandswahrung onentierte Orga­

nisation Berliner Hochschullehrer) wird ungeprüft - und damit prima iacie als 
nchtig geltend 6 - zu den Akten genommen; gleiches gilt für Außerungsformen 
linker politischer Gru ppierungen (hier: Rote Fahne; und SAK-Veröffentli­

chung) - so als ob eine Kontrolle darüber bestünde, in welchen Medien Erklä­
rungen aufgegnffen und wie sie möglicherweise verfälscht werden. 
2. Zwar hat die Anhörung z. B. im Vergleich Zll den Berliner Lehrer-» Verhö­
ren« lind der PraxIs der Innenminister eher noch eme milde Form angenom­
men. Dies hat jedoch an der Struktur dieses Verfahrens nichts geändert, da auch 

ihm der Akteninhalt als Sammlung zureichender » Verdachtsgründe « zugrunde 

gelegt wurde . 
IV. Der Vorgang ist signifikant für eine Strukturveränderung im öffentlich 
institutionalisierten Wissenschaftssystem : 
1. In der traditionellen (Juristen-)Fakultät war die Unterdrückung alternativer 
(oft nur schlicht »anderer«) wissenschaftlicher Ansätze ein zentrales Geschäft 

der Universität selbst. Sie wurde von seiten der ministerialen Kultusbürokratie 
allenfalls vom Rande her (wie z. B. durch die Oktroyierung Hermann Hellers) 

korngiert. Diese DIsziplinierung, die in der Regel die Identifikation von 
Wissenschaftssystem und der politischen Wahrung der Besitzstände leistet. war 
den universltären Personalauswahlverfahren Immanent. Soweit dieser Diszipli­

merungsmechanismus im Wissenschaftssystem angegriffen und außer Kraft 

gesetzt Ist, soweit fällt die entsprechende Disziplinierung wieder in den staats­

unmIttelbaren, politischen Bereich zurück. In dem Maße wie damit also die 
realen sozio- ökonomischen Probleme ihren Ausdruck im Wissenschaftssystem 
- 111 Systembildung und Methode, wie auch in der Pluralislerung des wissen­
schaftlichen Regrelfens selbst - finden, 111 dem Maße nImmt Wissenschaftspo­
litik u. a. die Form staatsunmittelbar in Regie genommener Personalpolitik an. 

Entsprechend wird auch der staatliche Apparat in weitaus konkreterer, inhalts­

rnächtiger und identifikatorischer Weise in die Reproduktion des Wissen­
schaftssystems einbezogen. Dies findet seinen Ausdruck in einer Strukturverän­
derung seines hochschul politischen Handlungsinstrumentariums: interventioni­
stische, zufällig auf die Wissenschaft als Prozeß bezogene Handlungsformen 

(z. B. der Oktroi) werden ersetzt, überlagert bzw. ergänzt durch steuernde, 
systematisch auf den Wissenschaftsprozeß bezogene Formen staatlichen Han­
delns. 

2. Im hochschul politischen Kontext ergibt sich daraus, daß der breite Verteiler 

der Notgemeinschaft 7 für den Staatsschutz funktional und für die WIssen­

schaftspolitischen Zwecke der Notgemeinschaft rentierlich ist: Die Notgemein­
schaft (bzw. der Bund Freiheit der Wissenschaft) betreibt inzwischen im Haupt-

6 Dies bestätigt auch ein Schreiben des Senators für Inneres vom '5. ). 1975 an Wo!f-Delter Narr. 
da die Behörde ~Ile Angaben als .. Erkenntnisse .. betrachtet, die all .. n Im Hinblick aut die BeweIS' 
barkelt UnterschIede aufweIsen sollen. 

7 Deren Veröffentlichungen Sind >Im Prtnzlp' erhältlich über die Adresse Berlin 23. Postfach 69 und 
werd .. n nach folgendem Schlüssel verteilt: .. Die Mitglieder des Bundestages, des Abgeordneten­
hauses von Berlin, Mitglieder der übrtgen Landtage, die BundesregIerung. der Senat von Bedin, die 
übrigen LänderregIerungen, die Berliner BezIrksbürgermeIster und Stadträte, die Rektoren und die 
PräSIdenten der westdeutschen UniverSItäten. wIssenschaftliche, kIrchliche. polittsche Instttutlo­
nen, Sttpendienträger, die Gewerkschaften und BeamtenorganIsatIonen, die ArbeItgeberverbände, 
die Indusme- und Handelskammern und andere WirtschaftsorganIsatIonen, Berufsorganlsattonen, 
die Presse sOwIe zahlreIche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ... 
Stellung und Verteiler der Notgemelnschait garantIeren ihr eine monopolistIsche MöglichkeIt, 
durch tendenziöse Berichterstattung auf das Karneresvstem Im HochschulbereIch Einfluß zu 
nehmen. 
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beruf Wissenschafts politik unter anderem durch die allgemeine Beihilfe zur 
Illegalislerung von Personen mit solchen wissenschaftlichen Auifassungen, die 
konträr zu oder nur nicht identISch mit den ihren sind. Unter eInem funktIO­

nalen Gesichtspunkt wird man die NotgemeInschaft (bzw. den Bund Freiheit 

der Wissenschaft) daher auch als verlängerten Arm der Staatsschutzorgamsa­
non ansehen können. 

V. Im parteipoJitlschen Spektrum zeigt dieses Verfahren, wie wett die SPD der 
CDU/ CSU in Staatsschutzsachen beispielhaft vorangeht: Inzwischen sind für 

Hannover drei Bewerber abgelehnt worden, die sämtlich In mehr oder wemger 

Intensiver Weise aktive SPD-Mitglieder waren; der Fall Narr ist hier nur 
deswegen der eklatanteste, weil die Ablehnung jemanden betrifft, der auf 
verschiedenen Ebenen hochgradig mit der Arbeit der sozial-liberalen Koalition 

identifiZIert war (z. B. durch Mitarbeit am Orientierungs rahmen 1985 der SPD, 
als Gutachter in verschiedenen Fragen für Ministenen der sozial-liberalen 

Koalition z. B. für das Gesundheitsmmisterium in Sachen soziale Indikatoren, 
als Mitglied des Wissenschaftsrats). Die , Wiederhersteilung des (reIn konserva­
tIven ) Berufsbeamtenturns< im Bereich der wissenschaftlichen Hochschulen 
braucht grundsätzlich in Zukunft auch vor Hochschullehrern des Zuschnztts von 
Peter von Oertzen und Ludwig von Friedeburg nicht halt zu machen, wenn 
diese auch persönlich nicht gefährdet sind. 

VI. Die Nichtberufung Narrs Ist von symptomatischer Bedeutung für die 
Bemühungen um die Reform der J u ristenausbildung8 : 

I. Nachdem bisher die Bemühungen um die Realisierung des Wiesbadener 
Modells zur Reform der juristischen Ausbildung an der Frankfurter Juristenfa­

kultät am Widerstand der SOZIal-liberalen Koalition in Hessen gescheHert Slnd 9 

und nach der entscheidenden Verengung des Spielraums für das Bremer Expen­
ment mit der Einphasenausbildung durch den Spruch des Bremer Verfassungs­

gerichtshofs und die nachfolgende Novellierung des Bremlschen Junstenausbil­
dungsgesetzes (wichtig vornehmlich im Hinblick auf die erneu te Verstaatli­
chung des Prüfungsverfahrens)1°, wird man In der Entscheidung des hannover­
schen Kabinetts eInen entscheidenden dritten Schlag gegen die Bemühungen 

um eine Reform der Juristenausbildung sehen können. Die niedersächSISche 
Ausbildungsreform Zielte - wie unsicher im einzelnen auch immer - auf die 
sozialwissenschaftliche Neufundierung der traditionellen juristischen Ausbil­

dung. Sie war damIt als Gegenmodell zum traditionellen Juristenstudium ange­
legt (wie es in Niedersachsen vor allem in Göttingen zu finden ist). Da der 

traditionelle juristische Lehr- und Forschungsbetrieb reputations- und wIssen­
schaftspolitische Standards eigener Art entwickelt hat, kann man es im Blick auf 
die sozialdemokratischen Reformbemühungen in Niedersachsen nur noch als 
Selbstironie bewerten, wenn genau diese Standards über das Kritenum der 
»A usgewogenheit« 11 auf der personalpoli tischen J mplementzerungsebene 
wieder entscheidungsrelevant werden . 

• Vgl. allgemeIn zu den Bemühungen um die Reform der JurtStenausbildun g Im Rahmen der Expen· 
mente mIt der eInstufigen Junstenausbildung: Stephan Leibfned, Tendenzen zur Einphasenausbil­
dung, In: Knl1sche JUSl1Z, ' 973, S. ,8'-'09· 

9 Vgl. zu emer Frankfurter Nachlese zum Wiesbadener Modell: Hans-Ench Trole, Ja und Ne In. 
Probleme der JUrIstenausbildung, In: Recht und Politik, ,r 7, S. 10'14· 

10 Vgl. hIerzu: Gesetz zur Anderung des Bremlschen JurtStenausbildungsgesetzes (Senacsentwurf 
nebst Regründung), Bremlsche Bürgerschaft Drs. 8/, 289 vom 7· 1.75, UnI;-ers";;t Bremen, Mate· 
rlalien zur Hochschulpolitik 2/7 4 (.Junstenausbildungsgesetz. Urteil des BreinIschen Staacsg~' 
rlchrshofs vom 23. 9· '974. 5tellungn~hmen«). 

11 Vgl. den Brief des niedersächSISchen KultusmInIsters vom 6.3. 1975 .. ausgewogene Gesamezu· 
sammenseezung«; vgl. Im übngen den HinweIS In der HAZ vo m J S. 3. 1975: .. Wie zu hören ISt, 
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17° Die Entscheidung über »die Ausgewogenheit« schien durch die Strukturvorga­
ben einer inhaltlichen Reform der juristischen Studien präjudiziert: Dem Spek­
trum der bundesrepublikanischen Juristenfakultäten sollte eine neue Fakultät 
gegenübergestellt werden. Diese Strukturentscheidung wird Stück für Stück 
dementiert bzw. rückgängig gemacht. 
Dieser Vorgang in Hannover ist nur ein Ausdruck der Widerspruchlichkelt der 
ehedem von der Sozialdemokratie versprochenen » inneren Reformen«: Soziale 
Veränderungen sind emerseltS verheißen und manchmal sogar abstrakt institu­
tionalisiert) andererseits werden sie auf der Personal-) Ressourcen- und Unter­
stützungsebene (nicht nur »o bjektiv« ) sondern zum Teil durch die SOZialdemo­
kratie selbst) blockiert. 
2. Diese Vorfälle haben die Annahme kaum zu widerlegen vermocht) daß die 
dritte Gewalt) der »pouvoir neutre «) der Reform der Juristenausbildung nicht 
neutral gegenübersteht. Im Gegenteil, die Standesorganisation (Richterbund), 
die auf einer Klientelbasis fundierte Justizbürokratie (das niedersächsische 
Justizressort unter Justlzminister Schäfer) und die entsprechenden juristisch 
professionalisierten Elemente der sozial-liberalen Parteien gaben in allen 
Ablehnungsfällen kombiniert den Ausschlag, denen gegenüber die Durch­
schlagkraft der Ausbildungsreform als »en quelque fa~on nul« zu veranschlagen 
war. Der Vorfall zeigt nur, daß jenseits einer Schwelle beliebiger »Reformen« 
(im Sinne irrelevanter institutioneller Veränderungen) jedenfalls die JustiZ, das 
»klientelisierte« ministerielle Ressort und die Juristenausbildung nur als »Ein­
heit« der Reform zugänglich sind. Eine Reform der kleinen Schritte stößt bei 
der Intensität, Kompaktheit und Verflochtenheit dieses Komplexes gesell­
schaftlicher Herrschaft, der zudem durch eine eigene Professionalisierungs form 
besonderen Schutz genießt, bislang weitgehend ins Leere. 
VII. Dieser Vorgang gibt in juristischer Hinsicht zu folgenden Bemerkungen 
Anlaß: 
I. Die bisherige Behandlung des öffentlich-rechtlichen Treueverhältmsses bzw. 
der beamtenrechtlichen Strukturen überhaupt leidet unter der (analytisch fal­
schen) Ubertragung des vorrepublikanischen Rechtszuschnitts 12 staatlichen 
Handelns auf staatliches Handeln unter den heutigen Bedingungen. Die heute 
insoweit nicht entscheidend modifizierte Beamtenrechtsdoktrin bildete sich zu 
einer Zeit aus, als staatliches Handeln mit unmittelbarem Herrschaftshandeln 
weitgehend identisch war und sich institutionell in Justiz, Polizei und sIcher­
heitsorientierter Innenverwaltung ausdrückte. 13 In dem Maße jedoch, wie 
staatliches Handeln seine weiteren Schwerpunkte außerhalb unmittelbarer 
Herrschaftss Icherung fand (z. B. als "Dasemsvo rsorge «, »sozialstaatliches Han­
deln « oder »öffentliche Dienstleistungen« gefaßt), in dem Maße sind die tradi­
tlOnelien Formen der Verfassung der bürokratischen Arbeit den neuen Aufga­
benstellungen inadäquat geworden. 14 

sollen Im Kabinett für die Ablehnung politISche Gründe, die vor allem von FDp· Vertretern vorge­
tragen wurden, WIe auch Fragen des Pluralismus der Wissenschaften an der neuen Fakultät In 

Hannover eine Rolle gespielt haben. Schließlich soll darauf hmgewlesen worden sein, da{\ Narr für 
die Ausbildung von JUrISten keine speZielle Qualifikatlon beSItze .• Vgl. auch die Hinweise bel 
Schneider, In: Vorwärts vom )0. ). 75. 

12 Vgl. msowelt die Darstellung bel: Hennmg ZWIrner, Poliusche Treuepflicht des Beamten, D,ss. 
IUr., GöttIngen '956, S. 8 fr. 

13 Vgl. zu dem Zusammenhang von politischem Beamtenturn (Gegensatz: Fachbeamtenturn) und 
allgemeiner IOnerer Verwaltung: Max Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Köln usr. (Kiepenheuer 
& Witsch) 1964, S. 1057. 

,. Autgrund der konkreten Zweckonenuerung bürokratIScher ArbeIt m diesem Bereich (Gege nsatz : 
der z weckabs trakte Modus der Legalität) mag den Identi fikatlonsgeboten Jedoch eme andere Funk-
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Im Jahre 1968 beispielsweise umfaßte der ganze Bereich öffentlicher Berufs­

möglichkeiten 3 100000 Arbeitsplätze, also einen entscheidenden Teil des 

gesamtgesellschaftlichen Berufspotentials. Wird dieser ganze öffentlich mono­

polisierte Berufsbereich einer wie Immer gestalteten politIschen ZuverlässIg­

keitsprüfung unterzogen, so kann nicht mehr die Rede davon sein, daß die 

>wehrhafte DemokratIe< darauf zIele, »den Angreifer zu >entpolitisieren< - nicht 

zu .entbürgerlichen«<.15 Eine derartige Aushöhlung der Berufsfreiheit durch 

deren überlagerung mit traditioneller Beamtenrechtsdoktrin kommt einer Ent­

bürgerlichung gleich. Diese hat ihre Vorbilder in Gesellschaftsordnungen, der 

die weitreichenden Interpretationen sich verdanken : Einerseits der vorrepubli­

kanischen Zeit andererseits der Beamtenrechtsinterpretation des faschistischen 

Staates, die in manchen Kommentlerungen noch heute tradiert wird. 

2. Das juristische Hauptproblem der Sanktionierung von politischem Verhal­

ten Im Bereich des öffentlichen Dienstes liegt nicht im Parteien privileg und 

auch nicht In der Präzislerung dessen, was unter »freiheitlich-demokratischer 

Grundordnung« im einzelnen zu verstehen ist, sondern im Verständnis von 

AmtsverwaLtung in einem freiheitlichen Gemeinwesen, speziell: in der Inter­

pretation von Art. 3 3 Abs.l und 3 Im Zusammenhang mit der Gewährleistung 
eines Grundrechtskatalogs auch und gerade für die Beamten. Wenn es bei der 

Verfassungstreue nicht um politische Konformltät l6 , sondern darum geht, daß 

der Bewerber die für das von ihm angestrebte Amt verbindlichen, gesetzlichen 

und untergesetzlichen VorschrIften unabhängig von seinen weltanschaulichen 

Auffassungen beachtet17 , so kommt es weder auf sein gesamtes Verhalten, noch 

auf seine Gesinnung, noch auf seine Identifikation mit einer Wie immer 

gefaßten metagrundrechtlichen »Wertordnung« an, sondern auf eine Prognose 

seines amtlichen Verhaltens. Es mag für einen Anhänger totaler persönlicher 

Inpflichtnahme (wie SIe Im vorbürgerlichen und faschistischen Rechtssystem 18 

strukturprägend ist und in der bürgerlichen Gesellschaft den Ausnahmezustand 

Indiziert) " SchizophrenIe« 19 sein, das Problem in dieser Weise zu formulieren . 

Der Widerspruch ist jedoch einer in der Sache und kein psychologisches 

Problem, da die Grundrechtsordnung, ja die bürgerliche Staatlichkeit über­

haupt, gerade auf der Indifferenz einer Handlungssphäre gegenüber der 
anderen aufbaut (z. B. Amts- und Pnvatsphäre; private und politische Sphäre; 

politische Sphäre und kIrchliche Ordnung; kirchliche Ordnung und Wissen­

schaftsbetrieb ; usf.) und damit ein Variieren dieser Rollen gegeneinander struk-

tlon zuwachsen: eIner Radikalislerung der Gebrauchswertonentlerung bürokratIScher Arbeit vor­
zubeugen bzw. diese einzudämmen. Vgl. insoweit ausfü hrlicher: U. K. Preull, Bildung und Herr­
schaft. Beiträge zu eIner politischen Theone des Bildungswesens , Frankfurt (Fischer) 197), u. a . S. 
95 / 96. 

15 So: :vIaunz-Düng-Herzog, Kommentar zum Grundgesetz , Randnr. 6 Artikel 18, so auch : 
Stern, Zur Vafassungstreue der Beamten, München ( Vahlen) 1974, S. I!. 

16 Wie selbst Stern a. a. 0 .. S. I) meInt. 
11 Wenn Stern schreibt » Wer (d en Staat) zu bekämpten für richti g hält, darf es nIcht aus der POSItIon 

des Amtswalters eben des Staates, den er zu bewahren hat, tUll « (5. 19), so sagt er das GleIche nur 
In negativer Form. 

18 Anknüpfungspunkt der heutigen Regelungen Sind die §§ ) Abs. 2, 26 Abs. 1 Nr. ) des Deutschen 
Beamtengesetzes vom 26 . I. 19)7. Hiernach hatte der Berufsbeamte von der NS-Staats- und Welt­
anschauung »durchdrungen a z u sein und Sich »Jederzelt ... und wrnl[ dem gesamten Verhalten« zu 
ihr "zu bekennen.- Eine derartige Verpflichtung bestand »eInerleI ob Im D«nst oder außerhalb des 
Dienstes«, "In jeder lage des lebens« ( ROHE ),;1 Fischbach, DBG, 19)7, 5.22). Die mangelnde 
Eignung als Beamter beWIes »s chon eine bloß paSSive « , elOe .. neurrale oder di stanzlerteoc persön­
liche politische Haltung (" gI. die Belege In BVerfGE ),58 (90Ii.) . DIeses so poSItIve WIe tot31e 
JdentifikatIonsgebot 1St Teil eInes Rechtssystems, das " die Trennung ZWISchen öffentlicher und 
prIvater Sphäre mcht kennt- und In dem " die sogenannten freiheitlichen Beamtenrechte des 
Weimarer Staates beseItIgt SInd- (vg l. Fischbach, DBG, 19) 7, 5.2 i. ). 

I. SO Stern a. a. 0 .. S. )0. 

III 
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turell vorsieht. Die rechtsstaatliche Verfassung ist msowelt das konsequente 
Gegenprogramm zu einer »totalen InstitutlOn «,2o welche durch die Koppelung 
sonst geschiedener Handlungsbereiche - wie z. B. m einem Gefängnis oder in 
einem umfassend »anstaltlich« konzipierten Staat - gekennzeichnet ist. 21 Die 
rechtsstaatliche Verfassung Ist der normative Ausdruck des Typus einer legali­
tären BÜrokratle. Diese ist durch eme Entpersönlichung der Amtsführung 
gekennzeichnet, also durch eine rationale Strukturform politischer Herr­
schaft. 22 Die Berücksichtigung der weltanschaulichen Gesinnung von Bewer­
bern für ein öffentliches Amt führt Jedoch zu einer Repersonaliszerung der 
Amtsführung, in der die Loyalität zum politischen »Herrn« - der persönliche 
Dienst - im Vordergrund steht, also zu einer irratlonalen Strukturform politi­
scher Herrschaft. Entsprechend ist für rechtsstaat/ich verfaßte Herrschaft nicht 
die persönliche Dzenertreue, sondern die sachliche DIensttreue das strukturprä­
gende Merkmal. 
Wird insoweit auch nur in einem Punkte systematisch durch eine Koppelung 
nachgegeben, 
- so sind nicht allein die Grundrechte des Beamten einer Grauzone politischen 
Ermessens überlassen und damit strukturell relativiert, 
- sondern die Grundrechtsstruktur überhaupt ist betroffen, da der rechtsstaat­
lieh konstruktive Zusammenhalt der Grundrechte an dem entscheidenden 
Punkt der institutionalisierten Indifferenz der Rollen aufgesprengt wird. 23 

3. Der Stellenwert der Garantie freier Wi55enschaft in Art. 5 Abs. 3 S. I GG 
wird verkannt, wenn die Treueklausel des Art. 5 Abs. 3 S. 2 GG (» Die Freiheit 
der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung «) als Schranke oder als 
Verbot bzw. Identifikationsgebot24 , oder als Element einer m emer Richtung 
aufzulösenden Spannungs lage begriffen wird oder wenn diese Klausel als der 
Wissenschaftsfreiheit gegenüber zufällig (weil Wissenschaft und Politik zwei 
kategonal verschiedene Bereiche selen)25 verstanden wird. 

20 Vgl. dazu Ervmg Goffma n> Uber die Merkmale totaler Institutione n, In: ders .. Asyle, über die 
SOZiale Situation psychiatrIScher Patienten und a nderer Insassen , Frankfurt (Suhrkamp) 197), S. 
I }-123. 

21 Ebd. 5.17 H. 
H Vgl. Insoweit di e A nalysen Max Webers zu r le galen Herrschaft mll bürokratischem Verwaltungs­

stab: Max Web er, Wirtschaft und Gesellschaft, Köln usf. ( Kiepenheuer & Witsch) 1964, S. 160 H., 
691 Fr. , 1034 ff. 

23 In den vorste henden Anmerkungen 1S t msbesondere auf d ie MonographIe von Stern eingegangen 
worden, da sie die Problematik 10 einer wahrschemii ch alsbald In höchstrIchterlichen Urteilen rele­
vant werdenden Welse bündelt. Bel aller handwerkli chen Qualität hat die Arbeit dieses \'ornehm­
lich auf kommunales und Verwaltungsrecht OrientIerten JUristen fo lgende Mängel: Sie ISt grund­
rechtstheoretisch naiv an gelegt, da Sie die Grundproblematiken der Wirklichen GewährleIStung 
bürgerlicher Freiheit verfe hlt; Sie 1St verfassungsrechtlich naiv an gelegt, da Sie, Wie an den verschie­
denen Stellen erkenntlich 1St. nicht so sehr den Schutz der Verfassung als den Schutz einer 
konkreten Staatlichkelt und emes konkreten Beamtentums IIn Auge hat; Sie 1St zudem unschlÜSSig, 
weil Sie vo rg ibt, em bestimmtes AmtsverständnIs (s. die ob igen Zitate) zu wa hren, während Sie In 

Wirkli chkeit die Apologie emes bestimmten politISchen Konformitätszwan gs 1St ; Sie 1St weiter 
verfassungshlStonsch unfundiert, was vor allem daran erkenntlich 1St, m welch undistanzlerter 
WeISe auf vorrepublikanISche und auch auf faschistische RechtskonstruktIonen rekUrriert Wird; Sie 
1St schließlich hmSichtlich der gesellschaftlichen Tatbestände uniformiert bzw. hinsichtlich der 
Verfassungsanforderungen opportunistisch (vgl. nur den folgenden Satz, der dem oben In FN 14 

zItierten Satz folgt : _Das 1St weder »GeSInnungszwang« noch »Berufsverbot«; denn niemand 1St 
gezwungen, Beamter zu werden, bzw. wer es will. hat die Anforderungen zu erfüllen, die dieser 
Beruf verlangt « (S. 19»' 

,. So z. B. auch Stern a. a. 0., S. z6 , der davon spricht, daß >Jene Belmtenkate gone, die größte Frei­
heit des Forschens und Lehrens genießt , ... nicht von der Treue zur Verfassung freigestellt (ist).« 
Er scheint damll Wissenscha ft wie em Konsumgut der Luxusklasse zu handeln und illustriert so 
eme Form einer der Wissenschaftsrreih .. t äußerlich bleibenden Untersuchung. 

l S Vb!. zu einem NachweiS des Meinungsstandes : Hennmg ZWIrner, Politische Treuepflicht des 
Beamten, DlSs. Jur., GöttIngen 1956, S. z54 rr. und Ulnch K. Preu!l , Le galität und Pluralismus. 
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Stattdessen ist sie als funktionale Kehrseite des Inhalts des wissenschaftlichen 

Lehramtes aufzufassen: Jede der eingangs genannten Meinungen verfehlt auf 
ihre Welse das Problem einer KonstitutlOnalislerung freier Wissenschaft, Indem 

sie als personalistisch-sittlich geprägtes Amtsverständnis, als noch abwägbare 
Prinzipien oder als Indifferente Ordnung formuliert, »was in Wirklichkeit eine 

Frage wissenschaftlicher Begriffsbildung und wissenschaftlicher Lehre In einer 

gesellschaftlich-politisch differenzierten öffentlichen Ordnung« 26 ist. Soweit 
Verfassungstreue als Schranke aufgefaßt ISt, wird »als eine Frage allein des 
SubJekts«27 behandelt, was »zugleich eine des Objekts« ist und »als eine 
Frage einer einzelnen Lehrmelnung«27 ausgegeben, »was zugleich eine ihrer 

gesellschaftlich-politischen Verflechtungen, der geistig-SOZialen Entwicklung 
selbst,,27 ist. 

Die der freien Wissenschaft adäquate Verfassungstreue besteht weder 
- in einer subjektivierenden Verhüllung einer scheinbar verfassungskonformen 
Politmerung Wissenschaftlicher Arbeit, noch 
- In einer fiktiven Neutraliszerung der methodologisch-politischen Dimension 
wissenschaftlicher Arbei t, 

sondern im rechtsstaatlichen Gebrauch des speZIfisch garantierten Handlungs­

mediums: einer kompromlßlosen Wahrheitssuche, die notwendig Regeln folgt, 
die dem Erkenntnisprozeß Immanent sind. 

Wird diese grund rechtlich gewährleistete ausdifferenzierte Handlungssphäre so 
spezifiziert, bestätigt die Treueklausel als abzu wehrend nur noch einmal, was 

am spezifischen Schutz freier Wissenschaft nicht teilhaben kann: eine durch 
weltanschauliche Apnori >offiziell< gebundene >Mitteilungs<praxis. Die Frei­
heitsgarantle versagt den Schutz insoweit nicht deshalb, weil politisches 

Handeln in Frage steht, sondern deshalb, weil die methodologisch-politische 
DimenSIOn wissenschaftlicher Arbeit durch transzendente Maßstäbe kanom­
slert und damit einem Erkenntmsprozeß entzogen ist. 

Die Treueklausel ist demnach nicht dadurch gekennzeichnet, daß sie »Junstlsch 
den Widerspruch zwischen wissenschaftlicher Produktivität und dem System 
politischer Herrschaft thematisiert«28, wenn auch gegenwärtig ihr faktischer 

Gebrauch zur Legitimation von Verwaltungshandeln durchaus in diese Rich­

tung zielt (s. o. IV.r). Eine solche These vernachlässigt, daß eine derartige Herr­
schaftsbindung mit einer rechtsstaatlichen Garantie freier Wissenschaft struk­

turell unverträglich ist, da diese eine freie Wissenschaft nur ohne Rücksicht auf 
deren konkreten Inhalt oder gar mcht garantieren kann. Was Sich im Rahmen 
der Art. 18, 2 lAbs. 2 und 9 Abs. 2 GG als äußerliche Grenze oder partielle 
Suspendierung darstellt, läßt sich im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit nur bei 
ihrer Liquidierung denken. 

Stephan Leibfned 

Beiträge zum Verbssungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt (Suhrkamp) 1973, S. 
170-17). 

,. So: ZWlrner a. a. 0., 5.269. gewendet auf das hlStortsche Vorverständms der Auslegung des Art. 
5 Abs. ) 5. I GG. 

27 Wie FN 26. 
Z8 Preuß a. a. 0., 179. 

17J 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1975-2-151 - Generiert durch IP 216.73.217.104, am 14.06.2026, 03:44:53. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1975-2-151

